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Märchenstunde. Selbst im Falle einer groben Fehlbeurteilung wäre der Ansprchsgegner niemals
die Lehrkraft, sondern immer das Land. Das Land könnte sich theoretisch unter bestimmten
Voraussetzungen das Geld von der Lehrkraft wiederholen (Grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz), aber
sicher nicht in dem geschilderten Fall.
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